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(54) ORNAMENTIMPLANTAT FÜR SCHMUCK- UND/ODER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND 
TRÄGERGEGENSTAND MIT EINEM ORNAMENTIMPLANTAT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen mehr-
schichtigen Trägergegenstand (5), umfassend wenigs-
tens eine Bodenfläche (6) und wenigstens eine Deckflä-
che (7), wobei zwischen der wenigstens einen Bodenflä-
che (6) und der wenigstens einen Deckfläche (7) ein Or-
namentimplantat (1), insbesondere für Schmuck- und
Ausrüstungsgegenstände, angeordnet ist, welches eine
Trägerplatte (2) umfasst, auf welche wenigstens eine
Fassung (3) für Schmuckelemente (4), insbesondere
Perlen, Schmuck- und Edelsteine oder dergleichen, auf-
gebracht ist, wobei das Ornamentimplantat (1) in den
Trägergegenstand (5) eingebracht ist, indem das Orna-
mentimplantat (1) zwischen der wenigstens einen Bo-
denfläche (6) und der wenigstens einen Deckfläche (7)

des Trägergegenstandes (5) fixiert ist. Gegenstand der
Erfindung ist ferner ein Ornamentimplantat (1), insbeson-
dere für Schmuck- und Ausrüstungsgegenstände, auf-
weisend eine Trägerplatte (2), auf welche wenigstens
eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4), insbesonde-
re Perlen, Schmuck- und Edelsteine oder dergleichen,
aufgebracht ist, wobei das Ornamentimplantat (1) insbe-
sondere in einen erfindungsgemäßen mehrschichtigen
Trägergegenstand (5), umfassend wenigstens eine Bo-
denfläche (6) und wenigstens eine Deckfläche (7), ein-
bringbar ist, insbesondere indem das Ornamentimplan-
tat (1) zwischen der wenigstens einen Bodenfläche (6)
und der wenigstens einen Deckfläche (7) des Trägerge-
genstandes (5) fixierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ornamentimplantat, insbesondere für Schmuck- und Ausrüstungsgegen-
stände.
[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung einen der Verzierung dienenden, mehrschichtigen Trägergegenstand,
vorzugsweise aus Leder, Kunstleder oder Kunststoff, umfassend wenigstens eine Bodenfläche und wenigstens eine
Deckfläche, wobei zwischen der wenigstens einen Bodenfläche und der wenigstens einen Deckfläche ein Ornamentim-
plantat, insbesondere für Schmuck- und Ausrüstungsgegenstände, angeordnet ist.
[0003] Das erfindungsgemäß vorgesehene Implantat ist dabei vorteilhafterweise Teil von Schmuck- oder Gebrauchs-
gegenständen, vorzugsweise von Halftern, Geschirren, Führleinen, Vorderzeugen und Stirnbändern für Tiere bzw. von
Arm-/Halsreifen und -bändern, Schuhen, Jacken, Hosen, Mänteln, Gürteln, Hüten und Taschen für Menschen, die
insofern den erfindungsgemäßen Trägergegenstand bilden oder Bestandteil desselben sind.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind als Schmuck eingesetzte Trägergegenstände bekannt, welche mit Diamanten
oder anderen Schmuckelementen verziert sind. Diese meist hochwertigen Schmuckelemente sind oftmals in einer ex-
ponierten Lage angeordnet, woraus zum einen Beschädigungen an den Schmuckelementen selbst und zum anderen
Beschädigungen an mit den Schmuckelementen in Berührung kommenden Gegenständen, wie beispielsweise Klei-
dungsstücken resultieren. Bei allen auf dem Markt befindlichen Techniken werden Schmuckelemente bisher ausnahms-
los auf den Trägergegenstand aufgenäht, aufgeschweißt, aufgeklebt, aufgenietet oder in eine vorgefertigte Höhlung im
Trägergegenstand eingelassen, wobei das Schmuckelement vorzugsweise darin verklebt wird.
[0005] Es existiert daher ein Bedarf, sowohl für insbesondere hochwertige Schmuckelemente wie Edelsteine eine
höchstmögliche Protektion zu gewährleisten, als auch Schädigungen anderer Menschen, Tiere und Gegenstände durch
die sonst überwiegend über das Niveau des Trägergegenstandes hinausragenden Fassungen und dergleichen, bei-
spielsweise durch Verhaken mit einem Pullover, zu verhindern.
[0006] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen insbesondere als Schmu-
ckelement einsetzbaren Trägergegenstand bereitzustellen, welcher einen höchstmöglichen mechanischen Schutz eines
eingefassten Schmuckelementes und der Umgebung ermöglicht und zudem eine hohe Variabilität in der Herstellung
als auch die Option einer Anpassung an eine gewünschte Funktionalität ermöglicht und dabei - sowohl in Handarbeit
als auch maschinell - preisgünstig und haltbar herzustellen ist. Ferner ist die Aufgabe gegeben, ein erfindungsgemäßes
Ornamentimplantat bereitzustellen.
[0007] Zur technischen Lösung dieser Aufgabe wird ein Ornamentimplantat, insbesondere für Schmuck- und Ausrüs-
tungsgegenstände, vorgeschlagen, aufweisend eine Trägerplatte, auf welche wenigstens eine Fassung für Schmuck-
elemente, insbesondere Perlen, Schmuck- und Edelsteine oder dergleichen, aufgebracht ist, wobei das Ornamentimp-
lantat insbesondere/vorzugsweise in einen mehrschichtigen Trägergegenstand, umfassend wenigstens eine Bodenflä-
che und wenigstens eine Deckfläche, einbringbar ist, insbesondere/vorzugsweise indem das Ornamentimplantat zwi-
schen der wenigstens einen Bodenfläche und der wenigstens einen Deckfläche des Trägergegenstandes fixierbar ist.
[0008] Zur technischen Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß ferner ein mehrschichtiger Trägergegenstand,
umfassend wenigstens eine Bodenfläche und wenigstens eine Deckfläche vorgeschlagen, wobei zwischen der wenigs-
tens einen Bodenfläche und der wenigstens einen Deckfläche ein Ornamentimplantat, insbesondere für Schmuck- und
Ausrüstungsgegenstände, angeordnet ist, welches eine Trägerplatte umfasst, auf welche wenigstens eine Fassung für
Schmuckelemente, insbesondere Perlen, Schmuck- und Edelsteine oder dergleichen, aufgebracht ist, wobei das Orna-
mentimplantat in den Trägergegenstand eingebracht ist, indem das Ornamentimplantat zwischen der wenigstens einen
Bodenfläche und der wenigstens einen Deckfläche des Trägergegenstandes fixiert ist.
[0009] Die sich aus der Erfindung ergebenden Vorteile erschließen sich aus den Möglichkeiten,

a) insbesondere hochwertige Schmuckelemente, wie z.B. Edelsteine, dislokationsgesichert und protektiv in einen
Trägergegenstand einzuarbeiten, insbesondere dadurch, dass durch einen planen Abschluss der Oberfläche des
Schmuckelements mit der Oberseite der Deckfläche des Trägergegenstands mechanische Belastungen des Schmu-
ckelements bzw. der Schmuckelemente minimiert werden. Zudem sind, beispielsweise bei der Verarbeitung der
Erfindung in Gürteln für Menschen, Kontaktschäden, wie z.B. "Fädenziehen" an Pullovern des Trägers, durch bisher
übliche Nietenbefestigungen oder Aufnähen der Fassungen auf den Trägergegenstand, nicht mehr zu berücksich-
tigen;

b) durch beliebige Variabilität der Trägerplatte und der darauf befestigten mindestens einen Halterung der Schmu-
ckelemente jede Form von Mustern, Symbolen und/oder Anordnungen von Schmuckelementen im Trägergegen-
stand realisierbar sind; und/oder

c) die beabsichtigte, mindestens eine Verzierung sowohl von Hand als auch maschinell in einen beliebigen Träger-
gegenstand implantierbar ist, so dass auch die kommerzielle Nutzung bei Anfertigung in hoher Stückzahl preis-
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günstiger und nachhaltiger umsetzbar ist.

[0010] Das fertiggestellte Ornamentimplantat wird in einen zwei- oder mehrschichtigen Trägergegenstand, vorzugs-
weise Leder, Kunstleder und/oder Kunststoff, derart eingebracht, dass in wenigstens eine vorgefertigte Perforation in
dessen wenigstens einen Deckfläche und/oder dessen wenigstens einen Zwischenfläche die wenigstens eine Fassung
des Ornamentimplantates eingesteckt wird, sodass das wenigstens eine Schmuckelement am exponierten oberen Ende
der wenigstens einen Fassung plan beziehungsweise bündig mit der vorgefertigten Perforation an der Oberfläche des
Trägergegenstandes abschließt.
[0011] Schließlich wird das oberseitig durch die Deckfläche, oder die mindestens eine Zwischenfläche und Deckfläche,
des Trägergegenstandes gesicherte Ornamentimplantat unterseitig durch die Bodenfläche, oder die mindestens eine
Zwischenfläche und Bodenfläche, des Trägergegenstandes justiert, vorzugsweise durch Vernähen und/oder Vernieten
und/oder Verschweißen und/oder Verkleben der mindestens einen Bodenfläche mit der mindestens einen Deckfläche
des Trägergegenstandes. Ferner wird das wenigstens eine Ornamentimplantat unterseitig abgesichert, indem es zwi-
schen der jeweils mindestens einen Deck- und Bodenfläche fixiert wird, vorzugsweise durch Vernähen, Vernieten,
Verschweißen und/oder Verkleben der Anteile des zwei- oder mehrschichtigen Trägergegenstandes.
[0012] Die vorliegende Erfindung ermöglicht das Einbringen eines Ornamentimplantates in jeden beliebigen zwei-
oder mehrschichtigen Trägergegenstand, vorzugsweise Kunst-/Leder, Kunststoff oder Stoff, so dass für einen solchen
wenigstens eine den individuellen Vorstellungen entsprechende Verzierung in jeden Alltags-/Gebrauchsgegenstand
implantierbar ist.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Trägerplatte des Ornamen-
timplantates aus einem eine hohe Stabilität aufweisenden Material, vorzugsweise aus Edelmetall und/oder einer Edel-
metall-Legierung, hier vorzugsweise Silber, Stahl, Stahlblech und/oder Kunststoff, besteht. Die erfindungsgemäße Aus-
gestaltung des Ornamentimplantates erlaubt die beliebige Formgebung der Trägerplatte, vorzugsweise aus Metall
und/oder Kunststoff.
[0014] Ferner ist in einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung vorzugsweise vorgesehen, dass die Trägerplatte des
Ornamentimplantates in horizontaler Erstreckung gerade oder vorgebogen ist.
[0015] Der erfindungsgemäße mehrschichtige Trägergegenstand ist vorteilhafterweise derart ausgestaltet, dass die
Trägerplatte des Ornamentimplantates an ihren Enden abgerundet ist.
[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist die Grundform der Trägerplatte des Or-
namentimplantates im Wesentlichen länglich, rund, oval, dreieckig, viereckig oder polygonal.
[0017] Vorteilhafterweise ist die Breite der Trägerplatte des Ornamentimplantates schmaler als die Breite des Träger-
gegenstandes, sodass die seitlichen Kanten des Trägergegenstandes insbesondere zur Implantation des Ornamentim-
plantates miteinander verbindbar bzw. verbunden sind, vorzugsweise durch Vernähen, Verkleben, Verschweißen
und/oder Vernieten.
[0018] In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung besteht die wenigstens eine Fassung für Schmuckelemente aus
einem Edelmetall oder einer Edelmetall-Legierung, hier vorzugsweise Silber, Stahl, Stahlblech und/oder Kunststoff. Die
Fassung kann vorteilhafterweise zudem mittig auf der Trägerplatte aufgebracht sein.
[0019] Gemäß einer anderen vorteilhaften Variante der Erfindung ist die wenigstens eine Fassung mittels Verschwei-
ßen, Verlöten und/oder Verkleben auf der Trägerplatte aufgebracht. Vorzugsweise ist dabei eine Anordnung mehrerer
Fassungen auf der Trägerplatte mittig, in Reihe oder kreisförmig vorgesehen.
[0020] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht weiter vor, dass die wenigstens eine Fassung wenigstens
ein innenliegendes und am Oberrand der Fassung gegen mechanische Einflüsse geschütztes Schmuckelement enthält,
welches vorzugsweise ein Schmuck- und/oder Edelstein, eine Perle oder ein Metallornament ist.
[0021] Erfindungsgemäß kann des Weiteren vorgesehen sein, dass das wenigstens eine Schmuckelement mittels
Verklebung, Einreibung, Fassung in Zargen oder Krampen in die Fassung des Ornamentimplantates eingebracht ist.
[0022] Vorteilhafterweise ist die wenigstens eine Fassung des Ornamentimplantates durch wenigstens eine vorge-
fertigte Perforation in der wenigstens einen Deckfläche des Trägergegenstandes hindurchsteckbar, wobei die Weite der
Perforation auf die Weite des Durchmessers der wenigstens einen Fassung abgestimmt ist.
[0023] Die Oberfläche des wenigstens einen Schmuckelementes schließt gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung in der wenigstens einen Fassung plan beziehungsweise bündig mit der Oberfläche der Deckfläche des
Trägergegenstandes ab.
[0024] Zudem kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die wenigstens eine Bodenfläche und/oder die wenigs-
tens eine Deckfläche des Trägergegenstandes durch weitere Zwischenflächen verstärkbar bzw. verstärkt sind.
[0025] Vorteilhafterweise wird das Ornamentimplantat auf seiner Unterseite gesichert, indem die wenigstens eine
Bodenfläche des Trägergegenstandes (5) mit der wenigstens einen Deckfläche des Trägergegenstandes, mit oder ohne
Zwischenflächen, vorzugsweise an den Seitenkanten vernäht, verschweißt, vernietet und oder verklebt wird bzw. ist.
[0026] Die Trägerplatte des Ornamentimplantates ist erfindungsgemäß zusätzlich gesichert, indem diese mit der
wenigstens einen Bodenfläche des Trägergegenstandes verklebt, vernäht, verschweißt und/ oder verlötet ist.
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[0027] Das wenigstens eine erfindungsgemäß vorgesehene Implantat für einen Trägergegenstand besteht demnach
aus einer Trägerplatte, vorzugsweise vorgebogen oder gerade, mit mindestens einer bis beliebig vielen, vorzugsweise
auf die Trägerplatte gelöteten oder geschweißten, Fassung(en) für Ornamentelemente und/oder Schmuck- und Edel-
steine, die derart zwischen die jeweils mindestens eine Deck- und Bodenfläche des Trägergegenstandes eingebracht
ist, dass die mindestens eine Halterung des mindestens einen Schmuckelementes durch mindestens eine passgenau
vorgefertigte Perforation der mindestens einen Deckfläche gesteckt wird bzw. ist, sodass sie plan beziehungsweise
bündig mit der Deckflächen- Oberseite abschließt.
[0028] Aus der bestimmungsgemäßen Herstellung der Erfindung und der vorgeschlagenen Implantationstechnik er-
geben sich die folgenden erfindungsgemäß erzielten einzigartigen Vorteile:

1. Das mindestens eine Schmuckelement ist erheblich geschützter vor jeglicher mechanischer Belastung.

2. Durch die schrittweise manuell und/oder maschinell zu absolvierenden Implantationsschritte können auch in
hoher Stückzahl Gegenstände des Alltags schnell und kostengünstig verziert werden.

3. Durch die erfindungseigene Integrität des wenigstens einen Schmuckelementes können auch sehr hochwertige
Elemente, vorzugsweise Edelsteine, hier vorzugsweise Diamanten, und/oder Edelmetall-Elemente verarbeitet wer-
den und sind vor Verlust auf bestmögliche Weise geschützt.

[0029] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung werden nachfolgend anhand des in der Figur der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Trägergegenstandes 5
in Form eines Lederbandes, umfassend ein Ornamentimplantat 1.

[0030] Das in Fig. 1 gezeigte Ornamentimplantat 1 in einem beispielhaft dargestellten Lederband 5 dient vorzugsweise
der Verzierung von Lederbändern und -flächen, kann aber auch in Kunstleder, Kunststoff oder Stoff implantiert werden.
[0031] Das Ornamentimplantat 1 besteht aus einer Trägerplatte 2, vorzugsweise aus Silber oder Edelstahl und darauf
geschweißten Fassungen 3, im Ausführungsbeispiel drei runde Fassungen 3, vorzugsweise aus Silber oder Edelstahl.
Die Fassungen 3 können, abhängig vom Material und den Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit, auch auf
die Trägerplatte aufgelötet, -geklebt oder -genietet sein und drei-/viereckig, oval oder polygonal sein.
[0032] In den Fassungen 3 sind im Ausführungsbeispiel Edelsteine 4 angeordnet, die vorzugsweise durch eine Zar-
genfassung gehalten werden. Je nach Wunsch können anstelle der Zargenfassung beispielsweise auch Krampenfas-
sungen verwendet werden.
[0033] Im Ausführungsbeispiel sind, korrespondierend mit drei dargestellten Fassungen 3, drei vorgefertigte Perfora-
tionen 8 für die Fassungen 3 in der Deckfläche 7 des Trägergegenstandes 5 dargestellt, welche beispielhaft in Leder
vorgestanzt sind.
[0034] Weiterhin ist beispielhaft an den Perforationen 8a am rechts dargestellten Gegenstandsende aufgezeigt, wie
ein Trägergegenstand 5 mit zwei implantierten Drei-Fassungen-Ornamentimplantaten aussehen könnte. Analog zu
diesem Beispiel können beliebig viele Omamentimplantate 1 in den Trägergegenstand 5 eingearbeitet werden, aber
ebenso - abhängig von der Länge des Gebrauchsgegenstandes und individuellen Wünschen - beliebig viele Fassungen
3 auf entsprechend lange Trägerplatten 2 aufgebracht werden.
[0035] Das Ausführungsbeispiel am rechten Ende des Trägergegenstandes 5 zeigt eine Verbindung der Bodenfläche
6 und der Deckfläche 7 des Trägergegenstandes 5 durch eine Naht 9, wobei diese Verbindung, abhängig vom Material
und individuellen Wünschen, auch durch Vernieten, Verschweißen und/oder Verkleben geschaffen werden kann.
[0036] Die vorliegende Erfindung ist dabei insbesondere durch die nachfolgenden Aspekte bzw. Gegenstände cha-
rakterisiert:

Aspekt 
1:

Ornamentimplantat (1), insbesondere für Schmuck- und Ausrüstungsgegenstände, aufweisend eine 
Trägerplatte (2), auf welche wenigstens eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4), insbesondere Perlen, 
Schmuck-und Edelsteine oder dergleichen, aufgebracht ist, wobei das Ornamentimplantat (1) 
insbesondere in einen mehrschichtigen Trägergegenstand (5), umfassend wenigstens eine Bodenfläche 
(6) und wenigstens eine Deckfläche (7), einbringbar ist, insbesondere indem das Ornamentimplantat (1) 
zwischen der wenigstens einen Bodenfläche (6) und der wenigstens einen Deckfläche (7) des 
Trägergegenstandes (5) fixierbar ist.
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(fortgesetzt)

Aspekt 
2:

Ornamentimplantat (1) nach Aspekt 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (2) aus einem eine 
hohe Stabilität aufweisenden Material, vorzugsweise aus Edelmetall und/oder einer Edelmetall-Legierung, 
hier vorzugsweise Silber, Stahl, Stahlblech und/oder Kunststoff, besteht.

Aspekt 
3:

Ornamentimplantat (1) nach Aspekt 1 oder Aspekt 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (2) 
in horizontaler Erstreckung gerade oder vorgebogen ist.

Aspekt 
4:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte 
(2) des Ornamentimplantats (1) an ihren Enden abgerundet ist.

Aspekt 
5:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundform der 
Trägerplatte (2) im Wesentlichen länglich, rund, oval, dreieckig, viereckig oder polygonal ist.

Aspekt 
6:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der 
Trägerplatte (2) schmaler als die Breite des Trägergegenstandes (5) ist, sodass die seitlichen Kanten (10, 
10a) des Trägergegenstandes (5) insbesondere zur Implantation des Ornamentimplantates (1) miteinander 
verbindbar sind, vorzugsweise durch Vernähen, Verkleben, Verschweißen und/oder Vernieten.

Aspekt 
7:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens 
eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4) aus Edelmetall und/oder einer Edelmetall-Legierung, hier 
vorzugsweise Silber, Stahl, Stahlblech und/oder Kunststoff besteht.

Aspekt 
8:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens 
eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4) mittig auf der Trägerplatte (2) aufgebracht ist.

Aspekt 
9:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens 
eine Fassung (3) mittels Verschweißen, Verlöten und/oder Verkleben auf der Trägerplatte (2) aufgebracht 
ist.

Aspekt 
10:

Ornamentimplantat (1) nach einem der vorhergehenden Aspekte, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Anordnung mehrerer Fassungen (3) auf der Trägerplatte (2) mittig, in Reihe und/oder kreisförmig und/
oder in beliebiger geometrischer Form vorgesehen ist.

Aspekt 
11:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens 
eine Schmuckelement mittels Verklebung, Einreibung, Fassung in Zargen oder Krampen in die Fassung 
(3) eingebracht ist.

Aspekt 
12:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens 
eine Fassung (3) durch wenigstens eine vorgefertigte Perforation (8) in der wenigstens einen Deckfläche 
(7) des Trägergegenstandes (5) hindurchsteckbar ist, wobei die Weite der Perforation (8) auf die Weite 
des Durchmessers der wenigstens einen Fassung (3) abgestimmt ist.

Aspekt 
13:

Ornamentimplantat (1) nach einem der Aspekte 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche 
des wenigstens einen Schmuckelementes (4) in der wenigstens einen Fassung (3) plan beziehungsweise 
bündig mit der Oberfläche der Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) abschließt.

Aspekt 
14:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5), umfassend wenigstens eine Bodenfläche (6) und wenigstens eine 
Deckfläche (7), wobei zwischen der wenigstens einen Bodenfläche (6) und der wenigstens einen 
Deckfläche (7) ein Ornamentimplantat (1), insbesondere für Schmuck- und Ausrüstungsgegenstände, 
angeordnet ist, welches eine Trägerplatte (2) umfasst, auf welche wenigstens eine Fassung (3) für 
Schmuckelemente (4), insbesondere Perlen, Schmuck- und Edelsteine oder dergleichen, aufgebracht ist, 
wobei das Ornamentimplantat (1) in den Trägergegenstand (5) eingebracht ist, indem das 
Ornamentimplantat (1) zwischen der wenigstens einen Bodenfläche (6) und der wenigstens einen 
Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) fixiert ist.

Aspekt 
15:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach Aspekt 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte 
(2) des Ornamentimplantates (1) aus einem eine hohe Stabilität aufweisenden Material, vorzugsweise aus 
Edelmetall und/oder einer Edelmetall-Legierung, hier vorzugsweise Silber, Stahl, Stahlblech und/oder 
Kunststoff, besteht.

Aspekt 
16:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach Aspekt 14 oder Aspekt 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Trägerplatte (2) des Ornamentimplantates (1) in horizontaler Erstreckung gerade oder vorgebogen ist.

Aspekt 
17:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Trägerplatte (2) des Ornamentimplantates (1) an ihren Enden abgerundet ist.

Aspekt 
18:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Grundform der Trägerplatte (2) des Ornamentimplantats (1) im Wesentlichen länglich, rund, oval, 
dreieckig, viereckig oder polygonal ist.
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Bezugszeichenliste:

[0037]

1 Ornamentimplantat
2 Trägerplatte des Ornamentimplantates
3 Fassung des Ornamentimplantates
4 Schmuckelement
5 Trägergegenstand
6 Bodenfläche des Trägergegenstandes
7 Deckfläche des Trägergegenstandes
8 Vorgefertigte Perforationen
8a Mögliche Erweiterungs-Perforationen
9 Verbindung von Boden- und Deckfläche des Trägergegenstandes, hier durch Naht
10 Seitenkante der Bodenfläche des Trägergegenstandes
10a Seitenkante der Deckfläche des Trägergegenstandes

(fortgesetzt)

Aspekt 
19:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Breite der Trägerplatte (2) des Ornamentimplantates (1) schmaler als die Breite des 
Trägergegenstandes (5) ist, sodass die seitlichen Kanten (10, 10a) des Trägergegenstandes (5) 
insbesondere zur Implantation des Ornamentimplantates (1) miteinander verbindbar sind, vorzugsweise 
durch Vernähen, Verkleben, Verschweißen und/oder Vernieten.

Aspekt 
20:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
die wenigstens eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4) aus Edelmetall, hier vorzugsweise Silber, Stahl, 
Stahlblech und/oder Kunststoff besteht.

Aspekt 
21:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass 
die wenigstens eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4) mittig auf der Trägerplatte (2) aufgebracht ist.

Aspekt 
22:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass 
die wenigstens eine Fassung (3) mittels Verschweißen, Verlöten und/oder Verkleben auf der Trägerplatte 
(2) aufgebracht ist.

Aspekt 
23:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der vorhergehenden Aspekte, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Anordnung mehrerer Fassungen (3) auf der Trägerplatte (2) mittig, in Reihe 
und/oder kreisförmig und/oder in beliebiger geometrischer Form vorgesehen ist.

Aspekt 
24:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
das wenigstens eine Schmuckelement mittels Verklebung, Einreibung, Fassung in Zargen oder Krampen 
in die Fassung (3) des Ornamentimplantats (1) eingebracht ist.

Aspekt 
25:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass 
die wenigstens eine Fassung (3) des Ornamentimplantates (1) durch wenigstens eine vorgefertigte 
Perforation (8) in der wenigstens einen Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) hindurchsteckbar ist, 
wobei die Weite der Perforation (8) auf die Weite des Durchmessers der wenigstens einen Fassung (3) 
abgestimmt ist.

Aspekt 
26:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Oberfläche des wenigstens einen Schmuckelementes (4) in der wenigstens einen Fassung (3) plan 
beziehungsweise bündig mit der Oberfläche der Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) abschließt.

Aspekt 
27:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass 
die wenigstens eine Bodenfläche (6) und die wenigstens eine Deckfläche (7) des Trägergegenstandes 
(5) durch weitere Zwischenflächen verstärkbar sind.

Aspekt 
28:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Ornamentimplantat (1) auf seiner Unterseite gesichert wird, indem die wenigstens eine Bodenfläche 
(6) des Trägergegenstandes (5) mit der wenigstens einen Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5), 
mit oder ohne Zwischenflächen, vorzugsweise an den Seitenkanten (10, 10a) vernäht, verschweißt, 
vernietet und/oder verklebt wird.

Aspekt 
29:

Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Aspekte 14 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Trägerplatte (2) des Ornamentimplantates (1) zusätzlich gesichert ist, indem diese mit der wenigstens 
einen Bodenfläche (6) des Trägergegenstandes (5) verklebt, vernäht, verschweißt und/oder verlötet ist.



EP 3 427 607 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5), umfassend wenigstens eine Bodenfläche (6) und wenigstens eine Deckflä-
che (7), wobei zwischen der wenigstens einen Bodenfläche (6) und der wenigstens einen Deckfläche (7) ein Orna-
mentimplantat (1), insbesondere für Schmuck- und Ausrüstungsgegenstände, angeordnet ist, welches eine Träger-
platte (2) umfasst, auf welche wenigstens eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4), insbesondere Perlen,
Schmuck- und Edelsteine oder dergleichen, aufgebracht ist, wobei das Ornamentimplantat (1) in den Trägergegen-
stand (5) eingebracht ist, indem das Ornamentimplantat (1) zwischen der wenigstens einen Bodenfläche (6) und
der wenigstens einen Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) fixiert ist.

2. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (2) des
Ornamentimplantates (1) aus einem eine hohe Stabilität aufweisenden Material, vorzugsweise aus Edelmetall
und/oder einer Edelmetall-Legierung, hier vorzugsweise Silber, Stahl, Stahlblech und/oder Kunststoff, besteht, vor-
zugsweise in horizontaler Erstreckung gerade oder vorgebogen und besonders vorzugsweise an ihren Enden ab-
gerundet ist, wobei die Grundform der Trägerplatte (2) des Ornamentimplantats (1) insbesondere im Wesentlichen
länglich, rund, oval, dreieckig, viereckig oder polygonal ist.

3. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Breite der Trägerplatte (2) des Ornamentimplantates (1) schmaler als die Breite des Trägergegenstandes (5) ist,
sodass die seitlichen Kanten (10, 10a) des Trägergegenstandes (5) insbesondere zur Implantation des Ornamen-
timplantates (1) miteinander verbindbar bzw. verbunden sind, vorzugsweise durch Vernähen, Verkleben, Verschwei-
ßen und/oder Vernieten.

4. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
wenigstens eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4) aus Edelmetall, hier vorzugsweise Silber, Stahl, Stahlblech
und/oder Kunststoff besteht und vorzugsweise die wenigstens eine Fassung (3) mittels Verschweißen, Verlöten
und/oder Verkleben auf der Trägerplatte (2) aufgebracht ist.

5. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
wenigstens eine Schmuckelement mittels Verklebung, Einreibung, Fassung in Zargen oder Krampen in die Fassung
(3) des Ornamentimplantats (1) eingebracht ist.

6. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
wenigstens eine Fassung (3) des Ornamentimplantates (1) durch wenigstens eine vorgefertigte Perforation (8) in
der wenigstens einen Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) hindurchsteckbar ist, wobei die Weite der Per-
foration (8) auf die Weite des Durchmessers der wenigstens einen Fassung (3) abgestimmt ist.

7. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberfläche des wenigstens einen Schmuckelementes (4) in der wenigstens einen Fassung (3) plan beziehungsweise
bündig mit der Oberfläche der Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) abschließt.

8. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ornamentimplantat (1) auf seiner Unterseite gesichert wird, indem die wenigstens eine Bodenfläche (6) des Trä-
gergegenstandes (5) mit der wenigstens einen Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5), mit oder ohne Zwi-
schenflächen, vorzugsweise an den Seitenkanten (10, 10a) vernäht, verschweißt, vernietet und/oder verklebt wird
bzw. ist.

9. Mehrschichtiger Trägergegenstand (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Anordnung mehrerer Fassungen (3) auf der Trägerplatte (2) mittig, in Reihe und/oder kreisförmig und/oder in be-
liebiger geometrischer Form vorgesehen ist.

10. Ornamentimplantat (1), insbesondere für Schmuck- und Ausrüstungsgegenstände, aufweisend eine Trägerplatte
(2), auf welche wenigstens eine Fassung (3) für Schmuckelemente (4), insbesondere Perlen, Schmuck- und Edel-
steine oder dergleichen, aufgebracht ist, wobei das Ornamentimplantat (1) insbesondere in einen mehrschichtigen
Trägergegenstand (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend wenigstens eine Bodenfläche (6) und wenigs-
tens eine Deckfläche (7), einbringbar ist, insbesondere indem das Ornamentimplantat (1) zwischen der wenigstens
einen Bodenfläche (6) und der wenigstens einen Deckfläche (7) des Trägergegenstandes (5) fixierbar ist.
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11. Ornamentimplantat (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (2) aus einem eine
hohe Stabilität aufweisenden Material, vorzugsweise aus Edelmetall und/oder einer Edelmetall-Legierung, hier vor-
zugsweise Silber, Stahl, Stahlblech und/oder Kunststoff, besteht und vorzugsweise in horizontaler Erstreckung
gerade oder vorgebogen und besonders vorzugsweise an ihren Enden abgerundet ist, wobei die Grundform der
Trägerplatte (2) des Ornamentimplantats (1) insbesondere im Wesentlichen länglich, rund, oval, dreieckig, viereckig
oder polygonal ist.

12. Ornamentimplantat (1) nach Anspruch 10 oder Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der Trä-
gerplatte (2) schmaler als die Breite des Trägergegenstandes (5) ist, sodass die seitlichen Kanten (10, 10a) des
Trägergegenstandes (5) insbesondere zur Implantation des Ornamentimplantates (1) miteinander verbindbar sind,
vorzugsweise durch Vernähen, Verkleben, Verschweißen und/oder Vernieten.

13. Ornamentimplantat (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine
Fassung (3) für Schmuckelemente (4) aus Edelmetall und/oder einer Edelmetall-Legierung, hier vorzugsweise
Silber, Stahl, Stahlblech und/oder Kunststoff besteht. und vorzugsweise die wenigstens eine Fassung (3) mittels
Verschweißen, Verlöten und/oder Verkleben auf der Trägerplatte (2) aufgebracht ist.

14. Ornamentimplantat (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Schmuckelement mittels Verklebung, Einreibung, Fassung in Zargen oder Krampen in die Fassung (3) eingebracht
ist.

15. Ornamentimplantat (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anordnung
mehrerer Fassungen (3) auf der Trägerplatte (2) mittig, in Reihe und/oder kreisförmig und/oder in beliebiger geo-
metrischer Form vorgesehen ist.
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